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Der Richtlinie ging das Grünbuch
der Kommission von 2002 zur
alternativen Streitbeilegung vor-
aus. Eine weitere Folgemaßnahme
des Grünbuchs ist der Europäische
Verhaltenskodex für Mediatoren
vom Juli 2004, der von einer
Stakeholder-Gruppe mit Unterstüt-
zung der Kommission ausgearbei-
tet wurde.

Vizepräsident Jacques Barrot
begrüßte die Annahme der Richt-
linie mit folgenden Worten: „Mit
dieser Richtlinie wird der politi-
schen Vorgabe entsprochen, die
der Europäische Rat im Oktober
1999 auf seiner Tagung in Tampere
beschlossen hatte. Damals rief der
Rat die Mitgliedstaaten mit Blick
auf einen besseren Zugang zum

Recht in Europa dazu auf, alterna-
tive außergerichtliche Streitbeile-
gungsverfahren zu schaffen. Mit-
hilfe der Mediation lassen sich
Streitigkeiten in Zivil- und Handels-
sachen kostengünstig und rasch in
einem außergerichtlichen Verfah-
ren, das auf die Bedürfnisse der
Parteien zugeschnitten ist, beile-
gen. Bei Vereinbarungen, die aus
einer Mediation hervorgehen, ist
die Wahrscheinlichkeit größer, dass
sie freiwillig befolgt werden und
ein wohlwollendes, zukunftsfähi-
ges Verhältnis zwischen den Par-
teien gewahrt wird.“

Die Kommission hatte die
Richtlinie im Oktober 2004 vorge-
schlagen (IP/04/1288). Die Richt-
linie bietet Bürgern und Unterneh-
men in der EU einen echten
Vorteil, indem sie die rechtlichen
Garantien des Mediationsverfah-
rens stärkt und die Inanspruch-
nahme der Mediation auf diese
Weise erleichtert. Sie sieht im We-
sentlichen Folgendes vor:

� Die Mitgliedstaaten sind gehal-
ten,die Ausbildung von Mediatoren
sowie die Entwicklung von freiwil-
ligen Verhaltenskodizes und deren
Einhaltung zu fördern sowie ande-
re wirksame Verfahren zur Quali-
tätskontrolle für die Erbringung
von Mediationsdiensten einzu-
führen.

� Jeder Richter in der EG kann
den Parteien jederzeit im Verfahren
die Teilnahme an einer Informa-
tionsveranstaltung zur Mediation
nahelegen und sie auffordern, ein
Mediationsverfahren in Anspruch
zu nehmen.

� Die Parteien können eine ge-
richtliche Bestätigung oder nota-
rielle Beurkundung ihrer im Wege
der Mediation geschlossenen Ver-
einbarung veranlassen und damit
deren Vollstreckbarkeit in den
Mitgliedstaaten nach geltendem
Gemeinschaftsrecht sicherstellen.

� Die Richtlinie wahrt die Vertrau-
lichkeit der Mediation und sorgt
dafür, dass nach einem Scheitern
der Mediation in einem anschlie-
ßenden Gerichtsverfahren Infor-
mationen oder Aussagen einer
Partei, die aus dem Mediationsver-
fahren stammen, nicht gegen diese
Partei verwendet werden dürfen.
Diese Bestimmung ist ausschlag-
gebend, um das Vertrauen der Par-
teien zu gewinnen und sie zu
ermutigen, die Mediation in An-
spruch zu nehmen. In die gleiche
Richtung zielt die Bestimmung,
dass der Mediator nicht gezwun-

gen werden kann, in einem späte-
ren Gerichtsverfahren zu dem
Mediationsverfahren auszusagen.

� Die Richtlinie sorgt dafür, dass
Verjährungsfristen der Einleitung
eines Gerichtsverfahrens nach er-
folgloser Mediation nicht entgegen-
stehen. Der Rechtsweg steht somit
auch nach einem gescheiterten
Mediationsversuch offen.

Die Mitgliedstaaten haben jetzt 36
Monate Zeit, um die neuen
Bestimmungen in innerstaatliches
Recht umzusetzen.

Die Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen wurde am 23. April förmlich angenommen. Ziel der Richtlinie ist es, aktiv den
Einsatz der Mediation zu fördern und für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mediation und Gerichtsverfahren zu sorgen, um auf diese Weise den Zugang zur
alternativen Streitbeilegung bei grenzübergreifenden Fällen zu erleichtern und die gütliche Beilegung von Streitigkeiten zu unterstützen.

Konfliktlösung. Europäisches Parlament nimmt Mediationsrichtlinie an.

Mediation in Zivil- und Handelssachen
gewinnt an Bedeutung

NETWORK MICHAEL GHEZZO

Kürzlich habe ich unter dem Motto
keine Angst vor Web 2.0 über die
Ängste gespottet, die mit dem Begriff
Web 2.0 verbunden werden. Ich möch-
te jetzt jedoch ein paar Aspekte jenes
Prozesses ansprechen, im Zuge dessen
sich unser Alltags- und Berufsleben
mehr und mehr ins Web verlagert, die
tatsächlich beunruhigend sein können,
in der Diskussion aber noch relativ sel-
ten vorkommen.

1. Mit dem Schlagwort Digital Divide
bezeichnet man die Trennlinie zwischen
jenen, die Zugang zu Internet und digi-
talen Medien haben, und jenen, die
aus irgendwelchen Gründen diesen
Zugang nicht haben. Je mehr sich unser
Leben ins Web verlagert (vom Banking
bis zum Flirten), umso größer wird die
Kluft. Betroffen sind nicht nur jene, die
Berührungsängste oder Bildungslücken
haben, sondern auch jene, die tech-
nisch mit Internet unzureichend ver-
sorgt sind, oder wo politische Systeme
den Zugang einschränken. Zu sozialen
und wirtschaftlichen Gegensätzen
kommt also jetzt auch noch der einge-
schränkte Zugang zum digitalen Leben,
was bestehenden Konflikten noch zu-
sätzliche Sprengkraft bringen kann.

2. Der Schlachtruf „die Community hat
immer Recht“ ist undemokratisch, denn
in der Community gibt es keinen
Minderheitenschutz. So bestimmen die
aktivsten Community-Mitglieder bei
Wikipedia den Wissensstand einer
Generation. Experten und Berater lau-
fen verständlicherweise dagegen Sturm

– sie sehen ihr eigenes Geschäft
bedroht, denn wer holt sich teuren Rat,
wenn guter Rat im Netz umsonst ist.

Wir Anwender müssen mit den Mög-
lichkeiten des Web 2.0 – von social
networks bis zum Wiki – umgehen ler-
nen, so wie wir früher mit Lexika und
Bibliothekskatalogen umgehen lernen
mussten, um zur richtigen Information
zu gelangen. Und so, wie man seine
Quellen beim wissenschaftlichen Ar-
beiten hinterfragen muss, muss man
auch die Glaubwürdigkeit der Diskus-
sionsbeiträge in Internetforen hinterfra-
gen. Denjenigen, denen der Zugang
zum Web verwehrt bleibt, und jenen, die
sich bewusst dem Trend verschließen,
blühen in Zukunft massive Wettbe-
werbsnachteile. Dies wird weitere
Sprengkraft in soziale Konflikte einbrin-
gen, zwischen Nord und Süd, Arm und
Reich, Jung und Alt. Ich plädiere trotz-
dem dazu, keine Angst vor dem Web zu
haben, aber ein bisschen Respekt vor
den weitreichenden Veränderungen ist
tatschlich angebracht.

Diskutieren Sie mit: 
www.ghezzonetworx.blogspot.com

Respekt vor den neuen Möglichkeiten im Web
ist durchaus angebracht.
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